Mobilfunkversorgung der Stadt Mainburg

Rechtliche Kurz-Hinweise zu Möglichkeiten der Stadt Mainburg zur 
Minimierung der Mobilfunk-Strahlenbelastung der Mainburger Bevölkerung
Beschlussvorschlag entsprechend Nr. 5 des Bürgerantrages):
1. Der Stadtrat von Mainburg beschließt zur Umsetzung einer integrierten Mobilfunkplanung mit dem Ziel der Berücksichtung des vorbeugenden Immissionsschutzes die hierzu notwendige Änderung der Bauleitplanung.
2. Zur Sicherung dieser Bauleitplanung beschließt der Stadtrat von Mainburg eine sofort wirksame Veränderungssperre mit dem Inhalt des Verbots der Errichtung von neuen Mobilfunkmasten mit der Wirkung von 2 Jahren in reinen und allgemeinen Wohngebieten, sowie in innerörtlichen Gebieten, die de facto dem Status eines allgemeinen Wohngebietes entsprechen.
3. Der Stadtrat von Mainburg beschließt die Änderung des Flächennutzungsplanes durch die Aufnahme von rechtlich verbindlichen Positivstandorten für Mobilfunksender im Außenbereich unter besonderer Berücksichtigung des vorbeugenden Immissionsschutzes
Erläuterung: 
Dieser Beschlussvorschlag entspricht baurechtlich im innerörtlichen Bereich dem Gräfelfinger Modell mit Ergänzungen, wie sie z. B. in den Städten Vellmar und Baunatal umgesetzt werden. Im außerörtlichen Bereich entspricht der Beschlussvorschlag auch dem Langquaider Modell.
Die Gemeinde Gräfelfing bei München hat ein unabhängiges Fachbüro beauftragt, ein Standortkonzept zu entwickeln, damit in Gebieten mit Wohnbebauung keine höhere Strahlenbelastung wie 100nW/qcm auftritt. Das Standortkonzept wird rechtlich durch Bebauungspläne (auch für Masten unter 10 Meter Höhe) abgesichert. Bis die Bebauungspläne jedoch erarbeitet und die Auslegungsverfahren abgeschlossen sind, können etliche Monate Zeit vergehen. Um in dieser Zeit nicht schutzlos dem Bau neuer Masten unter 10 Meter Bauhöhe ausgeliefert zu sein, ist der Beschluss einer sofortigen Veränderungssperre (Satzung) durch das Stadtratsplenum erforderlich. Die Veränderungssperre kann auf maximal 4 Jahre verlängert werden.
Sollte sich nach ein oder zwei Jahren heraus stellen, dass (z. B. aus finanziellen Gründen) ein Standortkonzept nicht umsetzbar ist, so behält die Veränderungssperre bis zu dieser neuen Erkenntnis ihre Gültigkeit, ist jedoch ab diesem Zeitpunkt unverzüglich aufzuheben.
Die innerörtliche Veränderungssperre wird auf den Bau neuer Mobilfunksendeanlagen (auch unter 10 Meter Höhe) beschränkt. Andere Bauvorhaben werden hiervon nicht berührt. Auch kann die Gemeinde im Einzelfall Ausnahmen von einer Veränderungssperre machen (Eröffnung eines Verhandlungsspielraumes, nach dem Motto „nimmst Du eine besonders gefährliche Altanlage mit Bestandsschutz aus dem Ortskern raus, lasse ich dich an einem weniger gefährlichen ortsrandlichen Ort bauen“).
Die Absicherung des Außenbereiches kann rechtlich völlig unstrittig durch die Festsetzung von verbindlichen Positivstandorten im Außenbereich erfolgen (s. Modell Langquaid). Hierzu wird jedoch die Hinzuziehung eines von den Netzbetreibern unabhängigen Fachbüros dringend empfohlen.
Zur Kenntnis: Alternative Vorgehensweise, wie z. B. in Langquaid praktiziert:
1. Der Stadtrat XY beschließt für den städtischen Innenbereich eine Ortsgestaltungssatzung zur Wahrung des typischen Orts- und Landschaftsbildes und um einer positiven städtebaulichen Entwicklung Vorschub zu leisten. In die Satzung wird auch ein innerörtliches Verbot von Mobilfunksendeanlagen aufgenommen
2. Der Stadtrat von XY beschließt die Änderung des Flächennutzungsplanes durch die Aufnahme von rechtlich verbindlichen Positivstandorten unter besonderer Berücksichtigung des vorbeugenden Immissionsschutzes

Erläuterung: 
Im Vergleich zur topographischen Situation Langquaids hat Mainburg ein differenzierteres topographisches Bild. Hierdurch ist es nicht mit einfachen Berechnungen möglich, fest zu stellen, ob eine flächendeckende (oberirdische) Versorgung mit Mobilfunk nur aus dem Außenbereich heraus möglich ist. Vieles spricht jedoch dafür, dass eine Versorgung aus dem Außenbereich heraus möglich ist. Gerichtsfeste Aussagen hierzu sind jedoch einem nachweislich von den Netzbetreibern unabhängigen Sachverständigen vorbehalten. Ortsgestaltungssatzungen nach dem Muster von z. B. Siegenburg, Langquaid, Wildenberg, Seeshaupt usw. werden vom Plenum des Spruchgremiums beschlossen, am nächsten Tag öffentlich verkündet und erlangen am Tag nach der öffentlichen Bekanntmachung rechtliche Geltung. Eine Verwerfungskompetenz steht nur den Verwaltungsgerichten zu, die wiederum nur entscheiden können, wenn ein Kläger mit Klagebefugnis dagegen klagt. Bisher ist kein Fall bekannt, dass ein Netzbetreiber gegen eine solche spezielle Satzung erfolgreich geklagt hat. Gleichwohl sehen die Netzbetreiber oder z. B. auch die Oberste bayerische Baubehörde verständlicherweise solche Satzungen aufgrund deren spezieller Interessenslagen als rechtlich bedenklich an.
Hinweise:
Die oben genannten Beschlussvorschläge incl. ihrer Erläuterungen stellen nur einen kleinen, stark komprimierten Ausschnitt aus dem rechtlichen Fragenkomplex in Sachen gemeindlicher Einflussnahmemöglichkeiten dar. Besonders möchte ich auf den Umstand hinweisen, dass eine Gemeinde nur dann auf die Mobilfunknetzplanungen nennenswerten Einfluss im Sinne des vorbeugenden Gesundheitsschutzes ihrer Bürger nehmen kann, wenn sie gemeindliches Satzungsrecht schafft und darüber hinaus die ihr hierdurch eröffneten Verhandlungsspielräume nutzt. Beachte: Wer in Verhandlungen nichts an zu bieten hat, hat schon verloren!
Quellen: 
Exemplarisch darf ich auf zwei rechtliche Abhandlungen zum o. g. Thema hinweisen: 
a) Hager/Kirchberg, 2002, NVwZ, Heft 4 Veränderungssperren usw. S 402. 

b) Sommer, Frank, 2002, Mobilfunksendeanlagen und Baurecht, 80331 München
Sehr gute unabhängige Hinweise können z. B. auch verschiedenen Rechtsaufsätzen von Prof. Kniep, Heilbronn, zum Thema Baurecht und Mobilfunk entnommen werden.
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